
Pflegeschutz
Online-Special

Interaktive PDF-Datei mit Navigation zu allen Inhalten.Ausgabe Mai 2011



Pflegeschutz
Online-Special

Interaktive PDF-Datei mit Navigation zu allen Inhalten.Ausgabe Mai 2011

© experten-netzwerk GmbH · Pelkovenstraße 81 B · 80992 München · Inhalte urheberrechtlich geschützt · Verwendung oder Vervielfältigung nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Optimiert für Adobe Acrobat Reader ab Version 6 (PC) und Adobe Acrobat Reader ab Version 9 (MAC).

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage (1.026 befragte Personen im Auftrag der KKH-Allianz) zeigt auf, dass im Ernstfall jeder zweite 18- bis 
70-Jährige in den eigenen vier Wänden gepflegt werden möchte. Dabei wünschen sich 33 %, durch Angehörige gepflegt zu werden, und „nur“ 18 % 
durch eine Pflegekraft. Männer legen darauf mehr Wert (33 %) als Frauen (29 %). Diese zeigen sich auch flexibler als Männer. Für 20 % der Frauen 
(13 % der Männer) wäre ein Umzug in eine Seniorenwohngemeinschaft oder ein Mehrgenerationenhaus denkbar. Die Betreuung in einem Pflege-
heim kommt allerdings nur für fünf Prozent aller Befragten in Frage. 

Die Bereitschaft innerhalb der Familie, zu Hause zu pflegen, ist relativ hoch. 44 % der Befragten würden dies „ganz bestimmt“ übernehmen wollen. 
Wobei damit auch Befürchtungen, diese verantwortungsvolle Aufgabe aus- und erfüllen zu können, einhergehen. Zeitmangel und die Unvereinbar-
keit mit dem Beruf werden als Probleme genannt. In Richtung „Pflege zu Hause durch nahe Angehörige“ wäre die von Bundesministerin Kristina 
Schröder geplante zweijährige Familienpflegezeit ein weiterer Schritt. Nach den Vorstellungen der Ministerin sollen Berufstätige mit pflegebedürf-
tigen Angehörigen in dieser Zeit bei 50 % Arbeitszeit 75 % ihres Gehalts erhalten. Danach müsste wieder Vollzeit gearbeitet werden. Dabei würde 
weiterhin so lange 75 % des Gehalts gezahlt werden, wie zuvor Teilzeit gearbeitet wurde. Dies wäre eine Weiterentwicklung der aktuellen Pflege-
zeitregelung von maximal sechs Monaten in Verbindung mit einer Freistellung des Arbeitsnehmers ohne Gehaltszahlung.

In welcher Form Pflege auch immer geleistet werden soll, eine ausreichende finanzielle Absicherung ist unabdingbar. Diese ist nach aktuellem Stand 
nur über eine private Pflegeergänzungsversicherung abzubilden, denn die soziale Pflegeabsicherung steht 16 Jahre nach ihrer Einführung in 2011, 
dem „Jahr der Pflege“, durch die Probleme des demografischen Wandels vor einer tief greifenden Veränderung. 

Ihre

Brigitte Hicker, Geschäftsführerin 
experten-netzwerk GmbH

Pflege ja – aber wie?! 
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Maklervertrieb der 
AXA Krankenversicherung
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
AXA-KV@axa.de

Einen persönlichen Ansprechpart-
ner in der Nähe erreichen Sie mit 
allen Kontaktmöglichkeiten unter 
folgendem Pfad:
www.AXA-Makler.de/Kranken-
versicherung/Betreuung & 
Service

Kontakt
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Pflegevorsorge für den Fall der Fälle

Das Thema Pflegebedürftigkeit ist und bleibt, nicht nur aufgrund der anstehenden 
Pflegereform oder der geplanten Familienpflegezeit, Gesprächsthema der Politik. 
Auch die deutsche Bevölkerung wird sich zunehmend darüber bewusst, dass eine 
zusätzliche private Pflegeabsicherung notwendig ist, um für den Pflegefall ausrei-
chend abgesichert zu sein. Aktuell gibt es in Deutschland 2,34 Millionen Pflegebe-
dürftige. Laut dem Statistischen Bundesamt steigt der Pflegebedarf rasant: Zwischen 
1999 und 2009 ist die Zahl der Pflegebedürftigen um 16 Prozent auf 2,34 Mio. 
gestiegen.* Das bedeutet einen durchschnittlichen Zuwachs von 1,6 Prozent pro Jahr, 
Tendenz steigend. Nach Prognose der Statistiker wird sich die Zahl der Pflegebedürf-
tigen bis 2050 auf 4,5 Millionen annähernd verdoppeln.

Die Pflichtversicherung reicht in der Regel nicht aus, um die Ver-
sorgungslücke im Pflegefall zu schließen. Daher muss der Berater, 
auch im Sinne seiner sozialpolitischen Verantwortung, den Kun-
den über das Risiko informieren und ihm ein Pflegezusatzprodukt 
anbieten.

Pflegevorsorge von AXA trifft die Bedürfnisse des Kunden
Hierzu bietet AXA mit den neuen Pflegevorsorge-Angeboten eine 
besonders geeignete und innovative Lösung – so zum Beispiel der 
flexible Tarif Flex. Er kann in jedem Alter abgeschlossen werden 
und ermöglicht eine, je nach Pflegestufe, frei wählbare Höhe der 
finanziellen Absicherung. Darüber hinaus schließt der Tarif Leis-
tung bei Demenz und eine dynamische Anpassung des Schutzes 
ein – auch Höherversicherungen oder Beitragsbefreiungen ab 
Pflegestufe I sind ohne Warte- oder Karenzzeiten möglich. Als 
Soforthilfe im Ernstfall besteht die Möglichkeit, ergänzend den 
Tarif Pflegevorsorge Akut abzuschließen.

AXA ist es aber sehr wichtig, die Geschäftspartner beim Thema 
Pflege auch über das Produkt hinaus besonders zu unterstützen 

und bietet, neben Verkaufsunterlagen und technischen Hilfsmit-
teln, auch Paketanträge, Kurzanalysen und weitere Verkaufshilfen 
an. Zudem stellt AXA ihren Geschäftspartnern das neue Portal 
www.makler-pflegewelt.de zur Verfügung. Neben vielen Informa-
tionen und wertvollen Tipps rund um den Pflegefall wird auch 
auf nützliche Fremdseiten verlinkt. Im Vordergrund steht der 
praktische Nutzen der Informationen für Pflegebedürftige selbst, 
pflegende Angehörige und Menschen, die sich vorsorglich mit 
dem Thema vertraut machen möchten. Geschäftspartner von 
AXA haben auch die Möglichkeit, diese Infoseite über Grafikban-
ner auf ihrer Homepage einzubinden.

Verschiedene Auszeichnungen geben der AXA Krankenversiche-
rung mit der Ausrichtung ihrer Pflegevorsorge-Angebote Recht. 
Aktuell schneidet der Tarif Pflegevorsorge Flex im Test der besten 
Pflegetagegeldtarife für Männer und Frauen in Öko-Test (Ausgabe 
03/2011) mit der Note „Sehr gut“ ab.

Überzeugen Sie sich selbst! Wir beraten Sie gern.
* �Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 2, 2010

Von Oliver Nittmann, Geschäftsführer Maklervertrieb der AXA Krankenversicherung

Warum ist Pflegeergänzung so wichtig? 

	 �Dank des medizinischen Fortschritts werden immer mehr Menschen 
ein hohes Alter erreichen. Diese Entwicklung wird zu einer steigen-
den Anzahl von Pflegebedürftigen führen – und damit zu einem 
hohen Bedarf an Pflegeleistungen und Kosten.

	 �In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Leistungsempfänger in 
der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung von 1.061.418 auf über 
2,34 Mio. (Stand 2010, Statistisches Bundesamt) gestiegen und nach 
Schätzungen wird es im Jahr 2050 sogar 4,5 Mio. Pflegefälle geben.

	 �Leistungskürzungen werden in Zukunft die Folge der aufgebrauchten 
Reserven in der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung sein – der zu 
tragende Eigenanteil wächst weiter!

	 �Aufgrund der steigenden Anzahl der Pflegebedürftigen und weniger 
Einzahlern in die gesetzliche Pflegepflichtversicherung werden die 
Kassen immer leerer.

	 �Durch unglückliche Ereignisse kann jeder schlagartig zum Pflegefall 
werden.

	 �Unsicherheit bei Eintritt Pflegefall 
(„Was muss ich jetzt tun?“)

Die Pflegevorsorge-Reihe von AXA hat sich auf die Sorgen und 
Bedürfnisse der Kunden eingestellt und bietet flexible Lösungen für 
den Pflegefall an, die alle Facetten des Bedarfs umfassend berück-
sichtigen.

Pflege ist die dominante Sorge der Bevöl-
kerung. Doch nur 36 % haben entsprechen-
de Vorsorge getroffen.

Die Lücke zwischen Absicherungsbedarf und 
getroffener Vorsorge ist beim Pflegerisiko 
am größten – hier liegt Potenzial zu handeln 
(siehe Grafik).

Die Tarif-Vorteile im Überblick 

Er ermöglicht flexible Absicherung zu absolut wettbe-
werbsfähigem Preis. Folgende Leistungen sind u. a. 
inbegriffen:
	 �in jedem Alter abschließbar

	 �Monatliches Pflegegeld pro versicherter Person von 
mind. 100 Euro bis max. 2.250 Euro für Flex 1, bis max. 
4.500 Euro für Flex 2 und 3 in 10-Euro-Schritten

	 �Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

	 �Leistungsdynamik alle 3 Jahre

	 �Beitragsbefreiung ab Pflegestufe 1

	 �keine Wartezeiten

	 �Leistungen ab „Pflegestufe 0“

	 �Option auf Höherversicherung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung bei Eintritt bestimmter Ereignisse

Er leistet praktische Entlastung der Familie, in den ersten 
Wochen und Monaten der Pflegebedürftigkeit, wo zumeist 
noch keine Einstufung in eine der drei Pflegestufen erfolgt 
ist, u. a. folgende Dienstleistungen:

	 �Vermittlung von Pflege

	 �Die 24-Stunden-Hotline

	 �Beratung, Information und Vermittlung 
von Pflegeleistungen

	 �Beratung und Informationen zu Pflegeleistungen

	 �Pflegeschulungen

	 �Beförderung und Umzug in ein Pflegeheim

	 �Menüservice 

u. v. m.

Pflegevorsorge Flex – Individuell und flexibel Pflegevorsorge Akut – Praktische Soforthilfe für den Ernstfall

Akut kann solo abgeschlossen werden oder an alle AXA-Tarife mit Pflegeabsicherung angebündelt werden. 
Alle Pflegevorsorge-Produkte sind frei miteinander kombinierbar.

AXA setzt mit Pflegevorsorge Maßstäbe

Im Test der besten Pflegetagegeldtarife für Männer und Frauen in 
Öko-Test (Ausgabe 03/2011) schneidet Pflegevorsorge Flex mit der 
Note „Sehr gut“ ab.

Im Test FOCUS MONEY (Ausgabe 36/2010 ) zum Thema Pflegeversicherung erhält der Tarif 
Pflegevorsorge Flex die Auszeichnung „Beste Leistung“ – im Vergleich mit 31 Anbietern – und 
erzielt 100 von möglichen 100 Punkten. Pflegevorsorge Flex ist damit TOP!

Im Rahmen der Financial Advisors Awards 2010 der Zeitschrift Cash. ist Pflegevorsorge 
FamilyFit in der Kategorie „PKV-/BU-Policen“ zum Gewinner gekürt worden.

Geschäftspartner setzen auf AXA: 
Im zweiten Jahr in Folge wurde die AXA Krankenversicherung jetzt auch im Jahr 2010 zum 
besten Maklerversicherer gewählt. Zu diesem Ergebnis kommen FOCUS MONEY und AfW - 
Bundesverband Finanzdienstleistung im Rahmen einer bundesweiten Umfrage unter Maklern.

AUSGEZEICHNET

Pflegevorsorge FamilyFit
AXA Krankenversicherung

PKV-/BU-POLICEN

FINANCIAL 
ADVISORS
AWARD 2010

Die Pflegevorsorge-Produkte von AXA werden sehr gut vom Markt aufgenommen. 
Das beweisen aktuell folgende Auszeichnungen:

Starker Partner für Makler 

Ob Maklerbetreuung, Antragsbearbeitung oder Courtage-Auszahlungen:
Krankenversicherungs-Vermittler finden bei AXA immer einen persönlichen Ansprechpartner, 
welche ihnen mit gezielter Beratung und Betreuung jederzeit zur Verfügung stehen.

Damit unsere Geschäftspartner sich bei der Akquisition auf das Wesentliche konzentrieren können, unterstützt sie 
AXA mit praktischen und technischen Verkaufsansätzen, speziell im Bereich Pflegezusatzversicherungen. Zu den 
neuen Medien zählen u. a. Paketanträge, Kurzanalysen, Angebotsschnellrechner u. v. m.

Zusammenfassend erhält der Makler und der Kunde durch leistungsstarke Tarife mit stabilen Beiträgen, vorbildlichen Versiche-
rungsbedingungen und sehr guten Serviceleistungen aus einer Hand das Höchstmaß an Sicherheit und Qualität. 

Der Maklervertrieb – in Form der „AXA Krankenversicherung Gesellschaft für die Betreuung von Maklern und Mehrfachagenten 
mbH“ – fungiert als eigenständige Gesellschaft innerhalb der AXA Krankenversicherung AG. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, ihren 
unabhängigen Geschäftspartnern neben ausgezeichneten Produkten einen bedarfsgerechten Service aus einer Hand zu bieten. 

Nähere Informationen – auch über die Produkte der Pfle-
gevorsorge-Reihe von AXA hinaus – und weitere Services 
bietet der Maklervertrieb der AXA Krankenversicherung auf 
erprobten Wegen:

	� Über das Makler-Extranet (www.AXA-Makler.de  
Krankenversicherung) haben Makler die Möglichkeit, sich 
über die Produkte und Dienstleistungen zu informieren, 
wenn es mal schnell gehen muss. Hier stehen auch alle 
Verkaufsunterlagen digital als PDF zur Verfügung. Auch 
persönliche Ansprechpartner sind dort zu finden.

	� Regelmäßige Seminare und Online-Schulungen infor-
mieren über die Produktvielfalt der KV-Tarife von AXA 
und DBV sowie Verkaufsansätze über die Bedarfssituati-
on am Markt und Vertriebsmöglichkeiten für Makler 

	 Bereitstellung einer Angebotssoftware

https://entry.axa.de/makler-extranet/pb/site/me/node/167769/Lde/index.html
https://entry.axa.de/makler-extranet/pb/site/me/node/167769/Lde/index.html
https://entry.axa.de/makler-extranet/pb/site/me/node/167769/Lde/index.html
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Ansprechpartner:
Roland Weiß 

NÜRNBERGER 
Versicherungsgruppe
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg
Telefon: +49 911 5312345
Telefax: +49 911 531812345
roland.weiss@nuernberger.de
www.nuernberger.de

Kontakt

Keine Versicherung ist wie die andere.

Wir Menschen werden immer älter. 2 wichtige Gründe 
dafür: der Fortschritt in der Medizin und die steigende 
Lebensqualität. Gleichzeitig erhöht sich aber das Risiko, 
dass wir auf Pflege angewiesen sind. Deshalb brauchen 
Ihre Kunden eine Absicherung, auf die sie sich verlassen 
können. 

Die NÜRNBERGER gehört bei der privaten Pflegevorsorge 
zu den Topanbietern in Deutschland. Mit der PflegeRente 
und dem Pflege-Tagegeld bekommen Ihre Kunden einen 
erstklassigen Schutz. Denn eines ist sicher: Die Leistungen 
der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen bei weitem 
nicht aus. Vertrauen Sie der Erfahrung eines Qualitätsver-
sicherers. Bauen Sie auf die NÜRNBERGER und innovative 
Produkte für Ihren Verkauf.

Wenn Sie weitere Informationen zu den Angeboten der 
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und NÜRNBERGER 
Krankenversicherung AG möchten: Unsere Ansprechpartner 
an den Vertriebsdirektionen sind gerne für Sie da.

	�Unabhängige Versicherungs-AG

	�Hervorragende Produkt- und 

Unternehmensratings

	�Vielfalt an erstklassigen Produkten

	�Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

	�Erfolgreiche Verkaufsansätze

	�Benutzerfreundliche Angebotssoftware

	�Ansprechpartner und Betreuer 

direkt vor Ort

Warum NÜRNBERGER? 

7 gute Gründe für eine Zusammenarbeit.

Qualität zahlt sich aus – NÜRNBERGER im Rating.

Fitch Ratings hat an die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG (NLV) und 

die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG (NKV) ein A (stark) und das 

begehrte Finanzstärke-Siegel vergeben.

Die bekannteste und größte Ratingagentur Standard & Poor´s stuft die 

NLV mit A- (stark) ein.

Zum 9. Mal in Folge erhielt die NKV von der auf Krankenversicherer spezia-

lisierten Ratingagentur Assekurata ein A+ (sehr gut).

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Platz 1 beim FOCUS-MONEY-Test für NÜRNBERGER Pflege-Tagegeld

(Kombination der Tarife PTF und PTS).

Die gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) bietet nur eine Grundabsicherung.

	��Über 2 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits pflegebedürftig. 
Bis 2050 werden 4,1 Millionen prognostiziert.

	��Die Leistungen der GPV reichen nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. 
Es bleibt ein hoher Eigenanteil für die Betroffenen oder deren Angehörigen.

	��Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim belaufen sich derzeit im Schnitt 
auf monatlich 3.200 EUR in Pflegestufe III.

	��Die Versorgungslücke kann im Monat bis zu 2.000 EUR betragen. Bei einer 
durchschnittlichen Pflegedauer von 8 Jahren sind das schon 192.000 EUR.

NÜRNBERGER PflegeRente – das Wichtigste kurz und kompakt.

 	 �Leistet bei Pflege zu Hause oder im Heim – ein 
Leben lang, auch bei Demenz

	 �Die Pflegerente wird steuerfrei ausbezahlt und kann 
in individueller Höhe vereinbart werden.  

	� Investment-Pflegeversicherung: garantierter Schutz 
und chancenreiche Investmentanlage

	� Tarife mit reduziertem Anfangsbeitrag 

	 �Variable Rentenhöhen in Pflegestufe I und II 

	 �Laufende Beitragszahlung oder Einmalbeitrag 

	 �Optional Todesfallleistung zum Vermögensschutz 
für Hinterbliebene  

	 �Auf Wunsch mit dynamischer Erhöhung 
von Leistung und Beitrag

 �Mit einer Berufsunfähigkeits-Versicherung 
kombinierbar

NÜRNBERGER Pflege-Tagegeld – die Tarife PTF und PTS im Überblick.

Finanziell sicher – schon ab Pflegestufe I
Die NÜRNBERGER Pflege-Tagegeldversicherungen PTF und PTS 
bieten für alle Pflegestufen sofortigen Versicherungsschutz.
	 �Gelten im In- und Ausland
	 �Keine Wartezeit bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit
	 �Leisten ein Leben lang: für Pflege zu Hause 

oder im Heim
	 �Versicherungsschutz kann bei Gesetzes-

änderungen angepasst werden.

NÜRNBERGER Pflege-Tagegeld PTF
Es ist möglich, den Tagegeldsatz flexibel und bedarfsgerecht 
auf die Pflegestufen I bis III zu verteilen. 
	 �Betreuungsgeld (20 % des versicherten Tagessatzes) 

bei Demenz – unabhängig von der Pflegestufe
	 �Bis zu 3 zusätzliche Kapitalzahlungen – bei Eintritt der 

Pflegebedürftigkeit und wenn sich die Pflegestufe erhöht

NÜRNBERGER Pflege-Tagegeld PTS
	 �Leistet bei stationärer Pflege in allen 3 Pflegestufen 100 %

Assistance-Leistungen inklusive
Die NÜRNBERGER vermittelt oder empfiehlt z. B. Pflegedienste  
und Heimplätze, Haushaltshilfen, Hausnotruf etc. 

Neuheit: die App NÜRNBERGER PflegeInfo.

Die Smartphone-App informiert Sie und Ihre Kunden rund um 
das Thema Pflege, stellt Versorgungslücken dar und berechnet 
direkt Angebote.

Der integrierte Pflegerechner ist das Herzstück der App. In 
Sekundenschnelle können Sie kalkulieren, wie hoch die durch-
schnittliche Versorgungslücke im jeweiligen Bundesland ist. In 
einem weiteren Schritt wird der monatliche Beitrag ermittelt, 
der für eine optimale Absicherung im Pflegefall zu leisten ist. So 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden umfassend zu beraten – 
und das ohne großen Aufwand.

Die Pflege-App ist für 2 Betriebssysteme geeignet. Herunterladen 
können Sie die Neuheit der NÜRNBERGER Krankenversicherung AG 
über Android Market sowie iTunes App Store. 

mailto:roland.weiss%40nuernberger.de?subject=Experten%20Online%20Special%20%22Pflege%22%20
http://www.nuernberger.de/?ad=experten.de


Pflegeschutz
Online-Special

Interaktive PDF-Datei mit Navigation zu allen Inhalten.Ausgabe Mai 2011

netzwerk GmbH

Ansprechpartner:
Brigitte Hicker

experten-netzwerk GmbH
Pelkovenstraße 81 B
80992 München
Telefon: +49 89 2196122-0
Telefax: +49 89 2196122-20
info@experten.de
www.experten.de

Kontakt
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Quellen: 
Demografischer Wandel Heft 2 /2010,
www.deutsche-privat-pflege.de, www.pkv.de,
www.kkh-allianz.de, www.bmg.bund.de,
www.compass-pflegeberatung.de

Pflegefall: rechtzeitig vorsorgen statt verdrängen

Der demografische Wandel konfrontiert Deutschland im vollen Umfang. 
Geburtenrückgänge und Fachkräftemangel machen dem Arbeitsmarkt zu 
schaffen. Das Nachwuchsproblem beschäftigt die Unternehmen branchen-
übergreifend. Andererseits werden wir immer älter und beziehen somit auch 
wesentlich länger Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Die Prognosen zeigen auf, dass die Zahl der 60-Jährigen und Älteren bis in 
knapp 20 Jahren, bis zum Jahr 2030, um 7,3 Mio. Menschen auf 28,5 Mio. 
ansteigen wird. Dies entspricht einer Steigerung von 34,5 %. 

Doch bereits heute sind in Deutschland ca. 2,25 Millionen Menschen auf 
Pflegeleistungen angewiesen. Im Jahr 2030 prognostizieren die Statistiken 
eine Zahl von 3,4 Millionen – Tendenz steigend. 

Wer soll das bezahlen, wenn wir wissen, dass es für ein heute siebenjähriges 
Mädchen berechtigte Chancen gibt, das 22. Jahrhundert zu erleben? 

Diese zeigt uns doch deutlich auf, dass selbst unter Berücksichtigung einer 
möglicherweise längeren Lebensarbeitszeit für das heute siebenjährige 
Mädchen die Familie des Kindes absolut früh beginnen muss, umfassende 
Alters- und Pflegevorsorge zu betreiben. Das Risiko Pflege kennt kein Alter und 
Vermögen für einen Ruhestand von fast 30 Jahren aufzubauen, geht nicht von 
heute auf morgen. Deutschland wird immer älter – im Jahr 2050 sollen mehr 
als 10 Millionen über 80 Jahre alt sein, die folglich auch ab einem gewissen 
Alter auf Pflege angewiesen sein werden.

Die folgenden Charts zeigen einerseits auf, welche Unterstützung die gesetz-
liche Pflegeversicherung fallweise übernimmt und machen andererseits ganz 
klar deutlich, dass eine umfassende Versorgung im Pflegefall ohne private 
Vorsorge nicht abzubilden ist. 

Pflegeleistungen – die jedem gesetzlich zustehen

In der gesetzlichen Pflegeversicherung müssen alle Personen versichert sein, die ent-
weder gesetzlich oder auch privat krankenversichert sind. Die Pflegepflichtversicherung 
wurde als 5. Säule der Sozialversicherung mit dem Ziel geschaffen, die gesamte Bevölke-
rung in Deutschland gegen die finanziellen Folgen im Falle einer Pflegebedürftigkeit 
abzusichern. 

Die Beiträge in der gesetzlichen Pflegeversicherung werden, analog der GKV, nach dem 
Umlageverfahren erhoben. Der Höchstbeitrag in der sozialen Pflegeversicherung beträgt 
1,7 % der Beitragsbemessungsgrenze. Die Beiträge werden nicht risikoorientiert, sondern 
einkommensorientiert erhoben. Jedem Pflegebedürftigen stehen gesetzlich vorgeschrie-
bene Leistungen zu. Die Grundvoraussetzung für jeden Leistungsbezug innerhalb der 
gesetzlichen Pflegeversicherung ist die Einstufung in die jeweilige Pflegestufe 
(ausgenommen der Betreuungsleistungen).

Pflegesachleistungen:
Von Pflegesachleistungen wird gesprochen, wenn Pflegebedürftige im eigenen Haushalt 
gepflegt werden und somit in ihrer vertrauten und gewohnten Umgebung verbleiben 
können. In diesem Fall erfolgt die Pflege von zugelassenen, ambulanten Pflegediensten 
und umfasst die Hilfestellung in den Bereichen der Grundpflege (Körperpflege, Ernäh-
rung, Mobilität) und der hauswirtschaftlichen Versorgung. 

Aufwendungen für häusliche Pflege

Pflegestufe Seit dem 1. Januar 2010 Ab dem 1. Januar 2012

I 440 € 450 €

II 1.040 € 1.100 €

III 1.510 € 1.550 €

Pflegegeld:
Pflegebedürftige, die durch Familienangehörige, Nachbarn oder auch Freunde zu Hause 
versorgt und gepflegt werden, können alternativ zur Pflegesachleistung monatlich Pflege-
geld beziehen, das entsprechend der Einstufung in die gestaffelte Pflegestufe bezahlt 
wird. 

Aufwendungen für häusliche Pflege

Pflegestufe Seit dem 1. Januar 2010 Ab dem 1. Januar 2012

I 225 € 235 €

II 430 € 440 €

III 685 € 700 €

Quelle: www.deutsche-privat-pflege.de

Kombination der Pflegesachleistung und des Pflegegeldes:
Für den Fall, dass der mögliche monatliche Höchstbetrag für die Pflegesachleistung in 
Verbindung mit einem Pflegedienst nicht in vollem Umfang beansprucht wird, wird von 
der Pflegeversicherung anteiliges Pflegegeld gewährt. Die Voraussetzung für diese Kombi-
nation ist, dass zusätzlich zu den Mitarbeitern des Pflegedienstes die Pflegeleistung durch 
eine weitere Pflegeperson erbracht wird. Dies kann ein nahestehender Verwandter, Ange-
höriger, ein Freund oder auch ein Nachbar sein. Es muss auf jeden Fall der verbleibende 
Hilfebedarf gewährleistet sein. Wichtig zu wissen ist, dass beide Leistungsbereiche nicht 
zu vollen Teilen vergütet werden. Das Pflegegeld verringert sich hierbei anteilig um den 
Betrag, der bereits in Anspruch genommenen Sachleistungen. Beispiel: Wird der Sachbe-
zug, in Form der Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst, nur zu 60 % in Anspruch 
genommen, werden noch 40 % des zustehenden Pflegegelds ausgezahlt.

Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson

Ist die Pflegeperson, die den Pflegebedürftigen versorgt, durch Krankheit, 
Erholungsurlaub oder aus ähnlichen Gründen vorübergehend verhindert, die 
Pflege zu verrichten, leistet die Pflegeversicherung mit einer so genannten 
Ersatz- oder Verhinderungspflege. Die Ersatzpflege kann entweder durch nahe 
Angehörige, Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn oder einen Pflegedienst 
erbracht werden bzw. auch in einer Pflegeeinrichtung erfolgen. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Ersatzpflege ist, dass die verhin-
derte Pflegeperson vor der erstmaligen Verhinderung den Pflegebedürftigen 
in seiner häuslichen Umgebung mindestens sechs Monate gepflegt hat. Wie 
bei allen anderen Leistungen ist auch die Ersatzpflege im Bezug auf die Höhe 
und zeitliche Dauer begrenzt. Die Pflegeversicherung leistet für eine Ersatz-
pflegekraft für längstens vier Wochen pro Kalenderjahr. Wobei der Anspruch 
auch abschnittsweise, verteilt auf ein Kalenderjahr, bis maximal vier Wochen 
beansprucht werden kann. 

Zusätzlich dürfen die Aufwendungen im Einzelfall einen Betrag von 1.510 Euro 
pro Kalenderjahr nicht übersteigen (ab 01.01.2012 beläuft sich der Höchst-
betrag auf 1.550 Euro). Wobei die jeweils vorliegende Eingruppierung in die 
Pflegestufe keine Auswirkung auf den Höchstbetrag hat.

Kurzzeit-Pflege

Kurzzeitpflege kann pro Kalenderjahr längstens für vier Wochen beantragt wer-
den und zwar für den Fall, dass vorübergehend weder häusliche noch teilstatio-
näre Pflege möglich ist. Dies trifft zu:

	� wenn Pflegebedürftigkeit nach einer Erkrankung oder einem Unfall erst-
malig auftritt und in Folge dessen die häusliche Umgebung vor der Kran-
kenhausentlassung umgebaut oder die Pflege zu Hause noch organisiert 
werden muss.

	� die Person, die die Pflege übernimmt, ausfällt und auch eine Verhinde-
rungspflege für die Überbrückung des Zeitraums nicht ausreicht.

	�� sich die Situation der Pflegebedürftigkeit kurzfristig verschlimmert hat.

Die Kurzzeitpflege ist eine Hilfestellung in Krisensituationen, die entlasten soll. 
Dafür wird der Pflegebedürftige vorübergehend in einer Kurzzeitpflegeeinrich-
tung (zum Beispiel ein Pflegeheim) ganztägig betreut. 

Beachtet werden muss jedoch, dass Unterkunft und Verpflegung vom Pfle-
gebedürftigen selbst zu zahlen sind. Die Pflegeversicherung übernimmt nur 
die pflegebedingten Kosten, die Aufwendungen für die soziale Betreuung und 
die medizinische Behandlungspflege einheitlich für alle Pflegebedürftigen in 
folgender Höhe:

Aufwendungen für Kurzzeit-Pflege

Pflegestufe Seit dem 1. Januar 2010 Ab dem 1. Januar 2012

I 1.510 € 1.550 €

II 1.510 € 1.550 €

III 1.510 € 1.550 €

Stationäre Pflege

Kann eine häusliche Pflege nicht ausreichend gewährleis-
tet werden, besteht Anspruch auf teilstationäre Pflege 
in den Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege. Dabei 
handelt es sich um stationäre Pflegeeinrichtungen, in 
denen der Pflegebedürftige nur tagsüber oder nur nachts 
gepflegt wird. Mit dieser Leistung können beispielsweise 
Pflegepersonen entlastet oder auch Abwesenheitszeiten 
überbrückt werden.

Die Pflegeversicherung übernimmt allerdings nur die 
Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen, die Auf-
wendungen der medizinischen Behandlungspflege und der 
sozialen Betreuung. Unterkunft und Verpflegung sind auch 
hier vom Pflegebedürftigen selbst aufzubringen.

Pro Kalendermonat werden Leistungen mit folgenden 
Höchstgrenzen zur Verfügung gestellt:

Wenn weder die häusliche noch die teilstationäre Pflege 
oder in Betrachtung des Einzelfalls diese nicht möglich ist 
(beispielsweise durch Überforderung oder Überlastung 
der bisherigen Pflegeperson), kann vollstationäre Pflege 
gewährt werden. 

Voraussetzung  ist, dass die Unterbringung des Pflege-
bedürftigen in einer durch einen Versorgungsvertrag 
zugelassenen Einrichtung der vollstationären Pflege 
erfolgt.

Seit dem 01.01.2010 bestehen folgende gesetzliche 
Leistungsgrenzen:

Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) Vollstationäre Pflege

Aufwendungen für teilstationäre Pflege

Pflegestufe Seit dem 1.1.2010 Ab dem 1.1.2012

I 440 € 450 €

II 1.040 € 1.100 €

III 1.510 € 1.550 €

Aufwendungen für teilstationäre Pflege

Pflegestufe Seit dem 1.1.2010 Ab dem 1.1.2012

I 1.023 € 1.023 €

II 1.279 € 1.279 €

III 1.510 € 1.550 €
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